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Im Rahmen von E-Government und E-Democracy gelten E-Petitionen 
als neue und interessante Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, 
sich öffentlich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 
Die Einführung von Instrumenten und Plattformen für E-Petitionen 
wird in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland bislang aller-
dings noch zu sehr vernachlässigt. Auch das Land Niedersachsen ist 
dem Vorreiterbeispiel des Deutschen Bundestages bislang nicht ge-
folgt. Im Bund wurde bereits im Jahr 2005 eine Online-Plattform für die 
Mitzeichnung von öffentlichen Petitionen eingerichtet. Im vorliegenden 
Beitrag werden die Implementationsversuche in Niedersachsen darge-
legt und die Chancen einer Implementation unter Zugrundelegung lern-
theoretischer Ansätze analysiert. Es zeigt sich, dass sowohl Blockaden 
als auch Entwicklungspotenziale bestehen. Die Veränderungen benö-
tigen weiteren zeitlichen Vorlauf und positive Erfahrungen, um einen 
nachhaltigen Modernisierungsschub in Gang zu setzen.
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zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und 
Politik dramatisch. Transparenz, Effizienz 
und Teilhabe sind die Schlagworte einer 
digitalen Revolution und Reform, die in 
verschiedensten Themenfeldern und auf 
allen Systemebenen, über die europäische 
Ebene, den Bund, die Länder bis schließ-
lich zu den Kommunen, zur Umsetzung 
heransteht.2 Nicht jedes Themenfeld er-
fährt dabei die gleiche Behandlung und 
Bedeutung. So lassen sich in einigen Be-
reichen großartige Fortschritte, in anderen 
wiederum Modernisierungsblockaden und 
nicht ausgeschöpfte Entwicklungspotenzi-
ale feststellen.

Im Beitrag werden so genannte E-Pe-
titionen ins Zentrum gerückt. Ein beson-
derer Blick gilt hierbei dem Land Nieder-
sachsen und der dortigen Anwendung von 
E-Petitionen als Teil von E-Government.
In diesem Kontext wird ein Vergleich zum
Modell der Online-Petitionsplattform des
Deutschen Bundestages hergestellt. Fer-
ner werden anhand eines Verweises auf
den Forschungsstand zu lernorientierten
Ansätzen von Wandlungsprozessen po-
litischer Systeme und der Darstellung
des Status quo zur Causa E-Petitionen in
Deutschland mögliche Entwicklungspo-
tenziale respektive Modernisierungsblo-
ckaden im Land Niedersachsen erklärt.
Den Ausgangspunkt und den Rahmen der
Ausführungen bildet hierbei die Skizzie-
rung von E-Government-Strukturen.

Bei E-Government handelt es sich um 
einen nutzerzentrierten Ansatz, bei dem 
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„Democracy is thus characterized by the 
fact that power over significant authori-
tative decisions in a society is distribut-
ed among the population. The ordinary 
man is expected to take an active part 
in governmental affairs, to be aware of 
how decisions are made, and to make his 
views known.“1 Demokratie ist durch die 
Verteilung von Machtpotenzialen gekenn-
zeichnet. Diese Verteilung könnte sich neu 

ordnen, denn Modernisierungsmaßnah-
men in Politik und der öffentlichen Ver-
waltung und gerade die bahnbrechenden 
Entwicklungen rund um das Internet er-
öffnen neue Möglichkeiten der Teilhabe 
und Partizipation von Bürgerinnen und 
Bürgern am politischen Leben. Mit der 
Einführung von e-demokratischen Ele-
menten, demnach einer Etablierung von 
internetbasierten Strukturen zur Abwick-
lung und Entwicklung politisch-admi-
nistrativer Prozesse und Entscheidungs-
findungen, wandelt sich das Verhältnis 

1   Almond/Verba 1972, S. 162.

2   Karger/Rüß/vom Scheidt 2011, S. 186.
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die Technologie den Menschen dient, so 
Reding.3 Man kann bekanntermaßen 
auch von den drei Perspektiven Govern-
ment-to-citizen (G2C), Government-
to-business (G2B) und Government-to-
government (G2G) sprechen.4 Reding 
erkennt und propagiert die Verminderung 
des europäischen Demokratiedefizits 
durch gesteigerte Partizipationsmöglich-
keiten.5 Um der allgemeinen Politikver-
drossenheit entgegenzuwirken, sind neu-
artige Möglichkeiten der Bürgerbeteili-
gung zu implementieren, die im Rahmen 
von E-Government hervortreten. Ob mo-
derne IT-basierte Möglichkeiten der poli-
tischen Partizipation allerdings tatsächlich 
Politikverdruss abbauen können, ist nach 

wie vor stark in Zweifel zu ziehen, wenn 
nicht gar zu verneinen.6

Mit der Etablierung eines auf moder-
nen Kommunikationstechnologien beru-
henden Verwaltungssystems werden je-
doch neue Angebote für Bürgerinnen und 
Bürger geschaffen und zudem Strukturen 
vereinfacht. Für Baden-Württemberg sind 
beispielsweise die Reduzierung von Kos-
ten und die Schaffung von Bürgernähe 
wesentliche Elemente der E-Government-
Gesamtstrategie.7 Diese Ziele unterschei-
den sich in anderen Ländern nur margi-
nal. Während die Bürgerinnen und Bürger 
einfacheren Zugriff erhalten, soll in der 
Verwaltung effizienter gearbeitet werden.8 
Überlegungen zu einer Optimierung ver-
waltungsinterner Arbeitsprozesse gehen 
sogar soweit, dass seitens der Benutzer 
selbst initiierte Verwaltungsprozesse dis-
kutiert werden – ein Feld, das allerdings 
noch lange nicht ausgeschöpft erscheint.9

Ferner lassen die Potenziale auf dem 
Gebiet E-Democracy viel Spielraum of-
fen.10 Das Feld E-Partizipation ist dabei 
nur ein Segment von E-Democracy, das 
sich unter der Headline E-Government 
wiederum vom Bereich E-Administration 
abgrenzt.11 Die Umstellung eines politisch-
administrativen Systems respektive der 
Wandel hin zum E-Government und e-
demokratischen Strukturen ist überdies 
immer abhängig vom Zusammenspiel und 
Ineinanderwirken mehrerer Ebenen und 
Arenen.12 Die neu einzusetzende Techno-
logie, die Ablauf- und Aufbauorganisation 
sowie das Personal müssen im optimalen 
Fall zusammenwirken, damit eine Re-
form tragfähig ist und letztlich auch gelin-

gen kann. Notwendig dafür sind gewisse 
Kompetenzen handelnder individueller 
und kollektiver Akteure,13 so genannte E-
Skills der Verwaltung.14 So kann die Selb-
storganisation, die Interessenartikulation 
und die Themenproduktion für eine poli-
tische Agenda gewährleistet werden.15

Die OECD bringt des Weiteren Fol-
gendes zum Ausdruck: „Participation 
and inclusiveness in service development 
also include paying attention to digital 
divide policies and prerequisites. Making 

it possible for all users to participate and 
use online services is one of the conside-
rations covered by a participatory and 
inclusive approach. The approach is there-
fore not limited to discussions on crea-
ting a meaningful user dialogue, but also 
addresses basic digital divide issues regar-
ding electronic infrastructure penetration 
and access to it; socio-economic barriers; 
competencies and skills; etc.“16 Es ist in 
diesem Kontext sicher kein gänzlich neu-
er Sachverhalt, dass die Problematik eines 
digital divide sich als Problem oder viel-
fach entscheidende (rechtliche) Hürde bei 
der Einführung neuer Partizipationsfor-
men gestaltet. Ganz überwiegend kommt 
es hierbei zu einer Teilhabebeschrän-
kung.17 Der eigentlich inklusive Grundsatz 
der Bürgerbeteiligung ist daher gewisser-
maßen brüchig. Deswegen schaffen neue 
Partizipationsformen gleichsam neue Par-
tizipationstypen.18

E-Petitionen als Form einer
E-Partizipation

Theoretischer Hintergrund

Um Wandlungsprozesse in Organisatio-
nen und Institutionen theoretisch abbil-
den zu können, eignen sich lernorientier-
te Ansätze und deren Erkenntnisse. Nach 
Bandelow sind die Verfügbarkeit und die 
Nutzung von Ideen für Prozesse entschei-
dend. Des Weiteren spielen so genannte 
belief-systems, also Wahrnehmungsmuster, 
welche wiederum durch soziale Kontakte 
in politischen Prozessen geprägt und sta-
bilisiert werden, eine Rolle.19 Auch ander-
weitig wurde schon festgestellt, dass die 
einzige Alternative zu Formen des tech-
nokratischen, autoritären, von oben auf-
gesetzten Wandels in der Ausweitung und 
der progressiven Generalisierung des sozi-
alen Experimentierens, d.h. des kollekti-

3   Reding 2007, S. 13.

4   Fn 2, S. 187.

5   Fn 3, S. 12.

6 Vgl. Reiners 2011, S. 568f.

7   Reiners 2013, S. 365.

8   Ebd., S. 366f.

9 Ebd., S. 369.

10 Vgl. Grabow/Siegfried 2006, S. 59.

11  Fn 2, S. 186.

»Die Modernisierungsmaßnahmen in Politik
und der öffentlichen Verwaltung und
gerade die bahnbrechenden Entwicklungen
rund um das Internet eröffnen neue
Möglichkeiten der Teilhabe und
Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern
am politischen Leben.«

12  Benz 2011, S. 19f.

13  Fn 2, S. 188.

14  Hill 2011, S. 385ff.

15  Fn 2, S. 189.

16  OECD 2009, S. 78f.

17  Lindner 2007, S. 50f.

18  Ebd., S. 88f.

19  Bandelow 2005, S. 39.
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ven und institutionellen Lernens auf allen 
Ebenen liegt.20

Hinsichtlich des vorliegenden Sachver-
halts sind überdies weitere Ausführungen 
lernorientierter Ansätze hilfreich, so z.B. 
die Theorie des Isomorphismus nach Di-
Maggio und Powell. Demzufolge handelt 
es sich beim Wandel um eine Nachah-
mung eines Konzeptes auf anderer Ebene, 
welches zwar an sich keine Problemlö-
sung, aber einen Zugewinn an Legitimati-
on darstellt:21 „Today, however, structural 
change in organizations seems less and 
less driven by competition or by the need 
for efficiency. Instead […] bureaucrati-
zation and other forms of organizational 
change occur as the result of processes 
that make organizations more similar wit-

hout necessarily making them more effici-
ent.“22

DiMaggio und Powell unterscheiden 
dabei zwischen „competitive isomor-
phism“ und „institutional isomorphism“. 
Letzterem liegen drei Mechanismen zu-
grunde: coercive, mimetic und normati-
ve.23 Hier interessiert mehr der Mecha-
nismus des mimetischen institutionellen 
Isomorphismus, den die Autoren wie folgt 
definieren: „When organizational techno-
logies are poorly understood, when goals 
are ambiguous, or when the environment 
creates symbolic uncertainty, organiza-
tions may model themselves on other 
organizations.“24 Die Bereitstellung neu-
er Online-Angebote und die damit ver-
bundene Etablierung von E-Government 
und E-Democracy beruhe damit auf einer 
Nachahmung vorbildlicher Strukturen, 
die die Legitimation in der Bürgerschaft 

zu optimieren versucht, ohne aber eigent-
liche Problemlösungen zu generieren.

Institutionen oder Organisationen än-
dern sich nicht von selbst. Es ist bekannt, 
dass diese eine gewisse Reproduktionsten-
denz aufweisen. Es muss demnach eine 
bestimmte Faktorkonstellation bzw. ein 
externer Impuls hinzutreten.25 Daher 
sei es erlaubt, noch in ein jüngeres Lern-
konzept einzuführen, in ein Konzept, das 
Kernelemente von Lerntheorien mit an-
deren etablierten theoretischen Ansätzen 
verknüpft. Beim Ansatz politisch-admi-
nistrativen Lernens ist zunächst bedeut-
sam, dass für Policy-Lernen und damit 
staatlichen Wandel politische, ökonomi-
sche und/oder soziale Krisen sekundieren 
oder Vorstufen zu solchen. Auch Unzu-

friedenheit mit dem Status quo oder der 
Leistungsfähigkeit von Politiken generiert 
sich nicht von ungefähr, sondern ist im 
politisch-administrativen System meist ex-
tern determiniert, z.B. durch fiskalischen 
Druck. Unzufriedenheit entsteht somit im 
Zuge einer Druckkulisse. Besonders öko-
nomischer Druck bildet oft die Motivati-
on, die Triebfeder und den Motor zahlrei-
cher Modernisierungsmaßnahmen.26

Des Weiteren werden beim vorgenann-
ten Konzept die Komponenten Raum und 
Zeit als zentral erachtet. Dies bedeutet, 
dass vorwiegend die Vergangenheit nötig 
ist und an positiven Erfahrungen gelernt 
wird. Lernmomente setzen ferner oft nicht 
schlagartig ein. Sie bedürfen daher eines 
Vorlaufs und sind einer gewissen Pro-
zesshaftigkeit unterworfen. Lernen benö-
tigt daher Zeit. Dies insbesondere dann, 
je komplexer die Zusammenhänge sind. 

Ist demnach ein politisch-ökonomischer 
Druck vorhanden und zudem günstige Be-
dingungen, was u.a. die Faktoren Raum 
und Zeit anbelangt, dann besteht eine hö-
here Lernwahrscheinlichkeit als im gegen-
teiligen Fall.27

Entscheidend ist ferner der Kontext, 
der bestimmt, ob ein Wandel überhaupt 
stimuliert oder ermöglicht respektive ein 
förderliches Umfeld für Veränderungen 
geschaffen wird. Hierzu gehören insbe-
sondere institutionelle oder strukturelle 
Ausgangsbedingungen sowie Akteurskon-
stellationen bzw. Vetopositionen und sich 
ebenso auswirkende politische Interakti-
onsmechanismen. Strukturelle Ausgangs-
bedingungen respektive so genannte star-
ting conditions und institutionell vorge-
prägte Akteurspräferenzen signalisieren 
einen Modernisierungsbedarf, wodurch 
Lern-, Entscheidungs- und Umsetzungs-
prozesse sowie Reformkapazitäten be-
einflusst werden. Der Ausgangssituation 
kommt eine handlungsprägende Bedeu-
tung zu, weil dadurch Verhaltensanreize 
geschaffen und gewisse Handlungsmög-
lichkeiten ausgegrenzt werden. Solche 
Bedingungen lösen jedoch üblicherweise 
keine Reformen aus. Allerdings wirken 
sie fördernd oder blockierend und beein-
flussen deren Ausrichtung und Verlauf. 
Durch die Einwirkung derartiger Fakto-
ren wird die Art und Weise beeinflusst, 
wie etwa Kommunikation aktiviert wird, 
wie Macht und Einfluss zum Tragen kom-
men, ob und wie kollektive Normen an-
gewandt oder neu formuliert werden und 
welche Koalitionen sich bilden. Wesent-
lich ist somit, dass der Verlauf sowie das 
Ergebnis von Lernprozessen und Refor-
men von den Akteurskonstellationen, den 
(partei-) politisch-ideologischen Interessen 
der Akteure, deren Vetopositionen, Stra-
tegien, Interaktionen und Zielen geprägt 
werden.28

20  Vgl. Reiners 2003, S. 28.

21  Vgl. Kropp 2010, S. 36f.

22  DiMaggio/Powell 1983, S. 147.

23  Ebd., S. 149f.

24  Ebd., S. 151.

25  Olsen 2010, S. 119.

26  Reiners 2016a, S. 17f.

27  Ebd., S. 18f.

28  Ebd., S. 19f.

»Beim Ansatz politisch-administrativen
Lernens ist zunächst bedeutsam, dass
für Policy-Lernen und damit staatlichen
Wandel politische, ökonomische und/oder
soziale Krisen sekundieren oder Vorstufen
zu solchen.«
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Die Wahrscheinlichkeit von staatlichem 
Wandel im Zuge von Lernprozessen ist 
demnach hö her, sollten lernförderliche 
Faktoren mit günstigen Rahmenbedin-
gungen zusammentreffen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, scheidet politischer Wan-
del höchstwahrscheinlich aus. Ungüns-
tige Lernvoraussetzungen und günstige 
Rahmenbedingungen für einen Wandel 
bedeuten allerdings nicht zwangsläufig, 
dass ein Wandel ausbleibt, denn bei ab-
rupten politischen Paradigmenwechseln 
und Machtverschiebungen im politisch-
administrativen System finden oft keine 
Lernprozesse statt. Hingegen erzeugen un-
günstige Rahmenbedingungen und günsti-
ge Lernvoraussetzungen unter Umständen 
einen Zustand, der zwar auf Lernprozesse 

schließen lässt, ohne dass ein politischer 
Wandel tatsächlich möglich wird.29

Elektronische vs. öffentliche Petitionen 
sowie Forschungsstand

Petitionen gelten als Initiativen durch die 
Bürgerschaft, die in der Regel eine neue 
Behandlung oder eine erneute Beschäfti-
gung des Parlamentes mit den durch die 
Bürger vorgebrachten Initiativen und An-
liegen erreichen sollen.30 E-Petitionen sind 
hingegen als Form der E-Partizipation zu-
nächst als bloße Elektronifizierung der be-
stehenden Strukturen und Aufgaben ange-
legt.31 Man unterscheidet in diesem The-
menfeld zwischen einer Online- und einer 
öffentlichen Petition. Letztere besitzt häu-
fig die Option der Mitzeichnung anderer 
Nutzer und die Möglichkeit, die Petition 
in begleitenden Foren zu diskutieren und 
zu bewerten. Riehm differenziert sogar 
zwischen drei möglichen Formen: elektro-
nisch eingereichte Petitionen, öffentliche 

elektronische Petitionen und öffentliche 
elektronische Petitionen mit kommunika-
tiven und partizipativen Elementen.32

Während auf Plattformen wie change.
org oder openPetition öffentliche Petitio-
nen in den letzten Jahren vielfach weiter-
entwickelt werden, sind in den meisten 
Bundesländern lediglich Online-Petitionen 
für Bürgerinnen und Bürger verfügbar. 
Aus dem Transparenzbericht für 2015 
von openPetition gehen die zahlreichen 
Optimierungen des Angebots hervor: 
Einbettungs-Widgets, Mehrsprachigkeit, 
Wahlkreis-Radar, Nutzer-Individualisie-
rung und zudem stärkerer Kontakt zu den 
Petitionsausschüssen.33 Sobald Petitionen 
auf openPetition eine bestimmte Anzahl 

von Mitzeichnungen erreicht haben, wer-
den diese an Abgeordnete und die zustän-
digen Petitionsausschüsse weitergeleitet. 
Von 5.500 Anfragen an Abgeordnete aus 
dem Jahr 2015 wurden immerhin zehn 
Prozent beantwortet und offen in Aus-
schüssen thematisiert.34

Auch ein Blick auf die von Palvia und 
Sharma vorgenommene Differenzierung 
von E-Government und E-Governance 
scheint hilfreich zu sein. E-Governance 
bezeichnet die interne Kommunikation 
in Verwaltungssystemen, während E-
Government „Extranet und Internet“ mit 
einschließt.35 „What has been generally 
termed as G2E (Government to Emplo-
yee) will be now under the label of e-
governance. E-governance deals with the 
online activities of government employees. 
The activities might include information 
to calculate retirement benefits, access to 
important applications, and content and 
collaboration with other government em-
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ployees anytime, anywhere.“36 Alles, was 
auch Bürgerbeteiligung involviert, also 
im „outside“ verankert ist, kann damit 
als E-Government bezeichnet werden.37 
Demnach können E-Petitionen von der 
Form her eingeordnet werden. Elektroni-
sche Petitionen fallen eher in den internen 
Kommunikationsablauf, öffentliche Peti-
tionen sind jedoch eindeutig nach außen 
gerichtet.

Wie dargelegt ermöglichen moderne 
Informations- und Kommunikationstech-
niken (IKT) neue Partizipationsformen, 
die im besten Fall einem Demokratiede-
fizit entgegenwirken können. Da sich die 
einfachen Online-Petitionen aber lediglich 
auf den Bereich der E-Governance be-
schränken, stellt sich die Frage, weshalb 
gerade in den Ländern der Bundesrepub-
lik Deutschland – mit zwei Ausnahmen – 
keine öffentlichen Petitionen als Form der 
Partizipation für Bürgerinnen und Bürger 
angeboten werden. Ob überhaupt und, 
wenn ja, welche Tendenzen es zu einer 
Einführung öffentlicher Petitionen gibt, 
und inwiefern sich diese anhand der vor-
gestellten theoretischen Ansätze erklären 
lassen, ist am Land Niedersachsen im wei-
teren Verlauf noch aufzuzeigen. Zunächst 
lohnt jedoch noch ein Blick auf den aktu-
ellen Forschungsstand.

Die Studie E-Partizipation – Elektro-
nische Beteiligung von Bevölkerung und 
Wirtschaft am E-Government – definiert 
E-Partizipation als die Teilhabe von natür-
lichen und juristischen Personen und ihrer
Gruppierungen an der Entscheidungsfin-
dung staatlicher Gewalten mit Mitteln
der Informations- und Kommunikations-
technik.38 Aus der Analyse der Studie und
hinsichtlich den Erkenntnissen von Kaase
definiert Märker sechs Formen einer E-
Partizipation: Information, Transparenz
durch Dritte, Konsultation, Kooperation,

29  Ebd., S. 20

30  Kersting/Woyke 2012, S. 135.

31  Habbel 2007, S. 66.

32  Riehm/Böhle/Lindner 2013, S. 12.

33  OpenPetition 2015, S. 5f.

34  Ebd., S. 11.

35  Palvia/Sharma 2007, S. 3.

36  Ebd., S. 4.

37  Ebd.

38  Märker: Studie 2009, S. 46.

»Während auf Plattformen wie
change.org oder openPetition öffentliche
Petitionen in den letzten Jahren vielfach
weiterentwickelt werden, sind in den
meisten Bundesländern lediglich Online-
Petitionen für Bürgerinnen und Bürger
verfügbar.«
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Aktivismus und Beschwerden/Eingaben/
Petitionen/Anfechtungen.39 Anhand dieser 
Kategorisierung wird weiterhin die Reali-
sierung von E-Partizipationen in Deutsch-
land untersucht. Für das Themenfeld der 
E-Petitionen kann er jedoch lediglich das
Modell des Deutschen Bundestages heran-
ziehen. Denn für Deutschland ist im Zuge
der E-Modernisierung der Bereich Petitio-
nen nur marginal betroffen,40 wenngleich
generell eine erhöhte Nutzung des Petiti-
onsrechts durch Bürgerinnen und Bürger
tendenziell festzustellen ist.41

Es erweckt den Anschein, der Weg zu 
E-Petitionen wird dadurch geebnet, was
sich in anderen Ländern jedoch stärker
beobachten lässt: „Electronic petitions
have also been introduced in Scotland and
the Scottish assembly as well as the UK
parliament and in other countries such as
Germany. These can affect the process of
parliamentary decision-making. Citizens
can make suggestions and in a certain
period other citizens can support their
ideas. This leads to the formulation of a
proposal which is to be discussed in Par-
liament as soon as a certain quorum has
been reached. Participating in e-petitions
is seen as an additional element for the
participation of non-organised citizens.“42

Für Deutschland hat das Beispiel Schott-
land Vorbildcharakter, es wird sogar Be-
zug auf die dort verwendete Soft- und
Hardware genommen.43 Im Jahre 2005
wurde schließlich eine neue Plattform für
den Deutschen Bundestag eingerichtet.44

Modell des Deutschen 
Bundestages

Mit der Initiative BundOnline 2005 wur-
de E-Government in Deutschland das ers-
te Mal verstärkt ins Blickfeld genommen. 
Das Programm hat zu dieser Zeit vorder-
gründig finanzielle und personelle Einspa-
rungen zum Ziel.45 Zudem wird mit der 
Offenlegung der Prozesse der Bundesver-
waltung mehr Transparenz ermöglicht.46 
Mit dem Aktionsplan Deutschland-Online 
2006 und dem Projekt E-Government 2.0 
werden sodann weitere Handlungsfelder 
eröffnet, die sich im Einzelnen auf besse-
re Online-Services, Bürokratieabbau, den 
elektronischen Personalausweis und die 
Einsetzung von Bürger-Portalen bis 2010 
beziehen.47 Allgemein lässt sich durchaus 
eine enge Zusammenarbeit von Bund, 

Ländern und Kommunen in diversen The-
menfeldern diagnostizieren, wie beispiels-
weise beim elektronischen Meldewesen, 
nicht hingegen im Petitionswesen.48

Wie erklärt, werden im Jahr 2005 öf-
fentliche Petitionen für den Bundestag 
implementiert. Die elektronische Einrei-
chung, eine Veröffentlichung im Internet, 
eine Mitzeichnung und das Diskutieren 
mittels einer Internetplattform sind seit-
her möglich.49 Einreichung, Verarbeitung 
und Umsetzung gestalten sich in diesem 
Kontext folgendermaßen: Nach der Veröf-
fentlichung haben Nutzer wenige Wochen 
Zeit, die Petitionen zu unterzeichnen. Bei 
50.000 Mitzeichnungen wird das Anlie-
gen in öffentlichen Ausschusssitzungen 
des Petitionsausschusses bei gleichzeitiger 

Teilnahme der Petenten behandelt.50 Im 
Jahr 2014 sind allerdings nur wenige ver-
öffentlichte Petitionen mit mehr als 5.000 
Mitzeichnern statistisch festgehalten.51 
Mitte desselben Jahres führt die Einfüh-
rung des neuen Personalausweises des 
Weiteren zu einem vereinfachten Zugang 
zum Online-Petitionssystem.52 Das Ange-
bot wird von Nutzern grundlegend positiv 
bewertet, allerdings divergieren dabei die 
Beweggründe der Bürgerinnen und Bürger, 
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39  Ebd., S. 64f.

40  Fn 32, S. 11.; Kritisch hierzu Reiners 2016b.

41  Ebd.

42  Kersting 2012, S. 29.

43  Fn 30, S. 135.

44  Ebd.

45  Hahlen 2007, S. 16.

46  Schallbruch 2007, S. 23.

47  Ebd., S. 24ff.

welche vielfach lediglich eine Kommuni-
kation mit Abgeordneten suchen, was je-
doch nicht Sinn und Zweck dieser Platt-
form sein kann.53 Im Rahmen des gesam-
ten Online-Angebotes des Bundestages 
gilt die Petitionsplattform daher als eher 
hoch frequentiert, so die Verlautbarungen 
aus dem Deutschen Bundestag.54

Ein eindeutigeres Bild vermitteln die 
Bewertungen der einzelnen Akteursgrup-
pen. Während der Petitionsausschuss des 
Bundestages eine positive Bilanz zieht, 
sind die Petenten mehrheitlich eher unzu-
frieden mit dem Erfolg der Einreichung 
ihrer Petition.55 Als Gründe sind gege-
benenfalls zwei Aspekte verantwortlich. 
Auf der einen Seite fällt die Zahl der 
Mitzeichnungen eher gering aus.56 Ande-

rerseits stellt auch die Wissenschaft fest, 
dass der Bundestag der Bürgerschaft eine 
eher symbolische Möglichkeit zur aktiven 
Teilhabe offeriert: „Während openPetition 
erreichen möchte, dass sich die Parlamen-
te mit den einzelnen Themen beschäfti-
gen, die die Bürgerinnen und Bürger auf 
die Agenda setzen, mag dies nicht ernst-
haft im Sinne des Bundestages begründet 
liegen. Wäre dies ein Ziel der ersten le-
gislativen Kammer, so hätte es sicherlich 

»Das Angebot des Bundestages wird von
Nutzern grundlegend positiv bewertet,
allerdings divergieren die Beweggründe
der Bürgerinnen und Bürger, welche
vielfach lediglich eine Kommunikation mit
Abgeordneten suchen, was nicht Sinn und
Zweck dieser Plattform sein kann.«

48  Bürger 2007, S. 33.

49  Fn 32, S. 11.

50  Ebd., S. 14.

51  Deutscher Bundestag 2014, S. 111ff.

52  Ebd., S. 9.

53  Fn 32, S. 15.

54  Fn 51, S. 9.

55  Fn 32, S. 15f.

56  Ebd., S. 14.
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Versuche gegeben, der Bürgerschaft eine 
Plattform und die neuartige Partizipati-
onsmöglichkeit intensiver anzubieten. Es 
ist zu diagnostizieren: Der Politik respek-
tive dem Deutschen Bundestag ist es mög-
lich dahingehend zu argumentieren, dass 
eine solche Plattform existiert, die jedem 
offensteht, um aktiv am Politikprozess zu 
partizipieren. Das Moment der politischen 
Symbolik tritt demnach überdeutlich in 
den Vordergrund.“57

Dem häufigen Vorwurf des Miss-
brauchs ist hingegen zu widersprechen.58 
Die Befürchtung, dass in hohem Maße 
nicht seriöse Themen vorgeschlagen wer-
den, hat sich in Deutschland bislang nicht 
bewahrheitet.59 Durch maßvolle Modera-
tion sind Verstöße gegen die Netiquette 
und andere Widrigkeiten eingedämmt und 
daher eher selten.60

E-Petitionen im Landtag
Niedersachsen

Die Initiativen des Deutschen Bundesta-
ges haben auch in den Ländern Aufmerk-
samkeit geweckt und Reformaktivitäten 
ausgelöst.61 Im Bereich E-Petitionen sind 
es allerdings lediglich die Länder Bremen 
und Rheinland-Pfalz, die die erwähn-
te Mitzeichnungs- und Diskussionsform 
anbieten.62 Die einfachere Variante einer 
elektronischen Einreichung ist wiederum 
überall möglich, mit Ausnahme von Hes-
sen.63

Der Niedersächsische Landtag besitzt 
seit dem Jahr 2011 eine Online-Plattform 
zur elektronischen Einreichung von Petiti-
onen.64 Ferner sind öffentliche Ausschuss-
sitzungen angedacht.65 Nach Auskunft 
der dortigen Legislative liegen vereinzelt 
Anträge zur Einführung öffentlicher Peti-
tionen – allerdings ohne Diskussionsforen 
– vor. Diese wurden von den Fraktionen
der SPD und Bündnis 90/die Grünen an-
geregt.66 Mittlerweile sind sich in Nieder-
sachsen alle Fraktionen über die Einfüh-
rung von öffentlichen Petitionen einig.
Abgesehen davon ist auch ein gewisses
Maß an Zurückhaltung und etwas Unsi-
cherheit zum aktuellen Stand der Debatte
zu vernehmen.

Die Analyse rekurriert vornehmlich auf 
zwei Anträge, dargestellt anhand der Pres-
semitteilungen der SPD-Landtagsfraktion 
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Niedersachsen. Die erste Verlautbarung 
stammt aus dem Jahre 2010 und fordert 
die Einführung öffentlicher Petitionen.67 
Hintergrund ist ein Lerntransfer seitens 
des Bundestages in Richtung Petitions-
ausschuss des niedersächsischen Landta-
ges. Es wird darauf verwiesen, dass der 
Deutsche Bundestag schon vor längerer 
Zeit die Möglichkeit eingerichtet hätte, 
so genannte elektronische Petitionen ein-
zureichen. Zudem wird darauf abgestellt, 
dass einige ausgewählte Petitionen im In-
ternet einsehbar sind und es Interessierten 
erlaubt ist, als Petenten zu unterzeichnen. 
Die öffentlichen E-Petitionen werden als 
hervorragendes Beispiel einer praktizier-
ten Partizipation hervorgehoben, so aus 
den Reihen der Sozialdemokraten.68 Mit 

Berufung auf den Bundestag und aus 
Gründen einer „praktizierte(n) Partizipa-
tion“ sollte das Modell dementsprechend 
übernommen werden. 

In einer Pressemitteilung von 2014 
wird die Thematik sodann erneut aufge-
griffen.69 Wiederum aus den Reihen der 
SPD respektive dem Arbeitskreis Petitio-
nen kommt deutlich zum Ausdruck, dass 
das Petitionswesen in Niedersachsen ge-
genüber dem in anderen Bundesländern 

großen Nachholbedarf hätte. SPD und 
Grüne arbeiten momentan gemeinsam mit 
den anderen Fraktionen im Landtag an ei-
ner Modernisierung und haben deswegen 
als eine der ersten Maßnahmen nach dem 
Regierungswechsel des Jahres 2013, hin 
zu einer SPD-Grünen-Regierung, einen 
Entschließungsantrag eingereicht.70 Mitt-
lerweile ist die SPD daher nicht mehr Op-
positionspartei, sondern in Regierungsver-
antwortung. Das Vorhaben scheint dem-
entsprechend konkreter zu werden. Man 
begrüßt den Expertenaustausch und be-
tont, dass es bei den geplanten Verbesse-
rungen des niedersächsischen Petitionswe-
sens viele Schnittmengen mit dem Bundes-
tag und dem Berliner Abgeordnetenhaus 
geben würde. Es besteht darüber hinaus 

Einigkeit, dass das Petitionsrecht mehr als 
ein Bürgerrecht – nämlich ein Menschen-
recht sei, dass eine lebendige und direkte 
Verbindung zwischen Volk und Parlament 
sichere.71

Generell lässt sich sagen, dass sich die 
Länder untereinander und am Vorhaben 
des Deutschen Bundestages orientieren 
und die dortigen Reformbemühungen 
nutzen, um ihre eigenen Internetstrategien 
zu überprüfen.72

57 Reiners 2016b, S. 51f. (vgl. insgesamt zur 
Petitionsplattform des Deutschen Bundestages 
auch Reiners 2016b).

58 Fn 32, S. 14.

59 Fn 30, S. 135.

60 Fn 32, S. 15.

61 Fn 32, S. 16.

62 Ebd.

63 Ebd., S. 109.

»Dem häufigen Vorwurf des Missbrauchs
ist zu widersprechen. Die Befürchtung,
dass in hohem Maße nicht seriöse Themen
vorgeschlagen werden, hat sich in
Deutschland bislang nicht bewahrheitet.«

64 http://www.landtag-niedersachsen.de/online_
petition/. 

65 Fn 32, S. 110.

66 Ebd., S. 113.

67 Pressemitteilung SPD-Fraktion 2010.

68 Ebd.

69 Pressemitteilung SPD-Fraktion 2014.

70 Ebd.

71 Ebd.

72 Fn 32, S. 11.
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Umgesetzt ist in Niedersachsen bis 
dato allerdings noch nichts. Mangelte es 
bisher an der Einigkeit der Fraktionen, 
scheinen es im nächsten Schritt die bereits 
andiskutierten Problemfelder des Miss-
brauchs und eines digital divide zu sein. 
So sind aus dem Niedersächsischen Land-
tag Töne zu vernehmen, wie man denn die 
Einhaltung der Netiquette in Diskussi-
onsforen gewährleisten soll und wo dabei 
Grenzen zu setzen sind.

Status quo und Ausblick

In den meisten Fällen sind es die Regie-
rungen, die bei Modernisierungsvorgän-
gen als Agendasetter wirken.73 In Nieder-
sachen kommt der Anstoß maßgeblich 
von der SPD, aber auch von der Fraktion 
Bündnis 90/die Grünen. Dort steht eine 
Implementation nach dem Regierungs-
wechsel im Jahr 2013 allerdings noch aus.

Festzuhalten ist, dass eine Umstellung 
der Strukturen auf E-Petitionen als so ge-
nanntes Umsetzungslernen einzuordnen 
ist.74 Als Lernziel steht die Politikimple-
mentation, also die Umsetzung von Politi-
kinstrumenten, im Vordergrund. Ebenfalls 
erklärt die Lernform eines instrumentellen 
Policy-Lernens eine solche Umstellung, die 
eine Verbesserung der Technologien und 
eine dementsprechende Weiterentwick-
lung von Instrumenten verkörpert. Ferner 
wird das E-Petitionsmodell des Deutschen 
Bundestages auf kurze oder lange Sicht 
wohl auch in Niedersachsen und weiteren 
Bundesländern im Sinne der Theorie des 
mimetischen Isomorphismus implemen-
tiert werden. Ein kontinuierlicher Wand-
lungsprozess in Bezug auf E-Government-
Strukturen ist dabei als Anpassungspro-
zess zu werten.75 

Über den Ansatz des politisch-admi-
nistrativen Lernens76 ist zu konstatieren, 
dass Chancen für die Ausbreitung derarti-
ger Plattformen (nicht nur Niedersachsen) 
durchaus berechtigt sind, denn durch die 
Entwicklungen in anderen Ländern (auch 
über den deutschen Tellerrand hinaus) 
besteht eine gewisse politische Druckku-
lisse, sich derartigen Partizipationsformen 
zu öffnen. Die langanhaltenden Prozess-
schritte zeigen jedoch, dass der Faktor 
Zeit eine wichtige Rolle spielt. Die Ent-
wicklungen werden sich letztlich nicht 
aufhalten lassen, was allerdings nach 

mehr positiven Erfahrungen verlangt, als 
entscheidende Voraussetzung diverser 
Implementationsversuche und Lernwahr-
scheinlichkeiten.

Zentral dürfte des Weiteren sein, ob 
ein derartiger Wandel überhaupt stimu-
liert oder ermöglicht wird. Hierfür verant-
wortlich sind insbesondere institutionelle 
oder strukturelle Ausgangsbedingungen 
sowie Akteurskonstellationen bzw. Veto-
positionen und sich ebenso auswirkende 
politische Interaktionsmechanismen. Be-
stehen auch gewisse Vorbehalte, so ist von 
politischer Seite ganz überwiegend keine 
generelle Abneigung gegen solche Partizi-

pationsformen zu vernehmen, im Gegen-
teil, die Versuche stoßen jenseits noch zu 
klärender juristischer und anderer Frage-
stellungen aus machtpolitischen Gründen 
vielfach auf fraktionsübergreifende Ak-
zeptanz.

Die Wahrscheinlichkeit eines Wandels 
hin zu E-Petitionen ist demnach nicht un-
günstig, da lernförderliche Faktoren – al-
lerdings auch abhängig von künftigen po-
sitiven Erfahrungen – mit günstigen Rah-
menbedingungen zusammentreffen. Sollte 
dies allerdings ausbleiben, so wird ein 
solcher Wandel sicher nicht einfacher. Ins-
gesamt ist zu diagnostizieren: Durch eine 
langsam voranschreitende, sich ggf. nach 
und nach moderat steigernde Nachfrage 
am Petitionswesen, die sich anhand der 
Nutzerzahlen von Plattformen wie open-
Petition ablesen lässt, werden die Landta-
ge daran interessiert sein, sich den neuen 
Möglichkeiten der öffentlichen Petition zu 

öffnen, sei es nur, um die eigene Legitima-
tionsfähigkeit zu untermauern.

Die Entwicklungen von E-Petitionen 
in Deutschland befinden sich sowohl im 
Bund als auch in den Ländern noch in 
den Anfängen. Für den Bundestag exis-
tiert eine Petitionsplattform, die bislang 
lediglich Symbolcharakter aufweist, denn 
es scheint so, als habe der Bundestag die 
Implementation nur randständig inkor-
poriert. Der Eindruck verstärkt sich da-
durch, dass sich seit 2005 nur wenig ver-
ändert hat.77 Ggf. benötigen die Verände-
rungen im Bund aber noch mehr Zeit und 
Raum. In den Ländern werden die Mög-

lichkeiten bisher größtenteils verschenkt. 
Es mangelt noch an einer gewissen Ori-
entierung. In Niedersachsen besteht zwar 
grundsätzlich Einigkeit, eine Erfolgsmel-
dung scheitert bis dato allerdings an ein-
zelnen Zweifeln und der Klärung rechtli-
chen Fragen. Der Regierungswechsel 2013 
hat bis heute noch nicht dazu beigetragen, 
die Einführung einer Plattform für öf-
fentliche Petitionen entscheidend voran-
zutreiben. In den kommenden Jahren gilt 
es daher diese Modernisierungsblockaden 
zu überwinden und die Lücke zu anderen 
Vorreitern nicht größer werden zu lassen.

73  Fn 20, S. 24.

74  Biegelbauer 2013, S. 80.

75  Fn 2, S. 192.

76  Fn 26.

77  Fn 57, S. 51.

»Von politischer Seite gibt es ganz
überwiegend keine generelle Abneigung
gegen solche Partizipationsformen,
vielmehr stoßen die Versuche jenseits
noch zu klärender juristischer und anderer
Fragestellungen aus machtpolitischen
Gründen oft auf fraktionsübergreifende
Akzeptanz.«
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